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Behinderten Sportverein e.V. von 1955

Vereinssatzung

§1Sitz des Vereins

Der Verein führt den Namen ,.Behinderten-Sportverein Achim e. V. von 1955". Er hat seinen Sitz in
Achim und ist beim Vereinsregister des Amtsgerichtes Walsrode unter der Nr. VR 120 000
eingetragen. Die Abkürzung cies Vereins lautet BSV Achim e.V. Der Verein ist eiern Landessportbuncl
Nieciersachsen e.V. und dem BehindertenSportverband Niedersachsen angeschlossen. Das

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Ziele und Aufgaben

Zweck cIes Vereins ist die Förderung des Sports.

Der Satzungsz\oveck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung sportlicher Übungen und

Leistungen behinderter und nicht behinderter Menschen zur Erhaltung der Gesundheit und der
Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit der noch gesunden Körperorgane und KörpCrglieder

clurch Sport-. Turn- und Schwimmstunden.

Der Verein ist politisch, ethnisch und konfessionell neutral.
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§ 3 Gemeinnützigkeit

Dei Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts
Steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Dei Verein ist selbstlos tätig: er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mittel cIes Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitgliecler

eMalten keine Zuwenclungen aus Mitteln des Vereins.

Sie haben bei ihrem Ausscheiden aus dem Verein keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

Es darf keine Person durch Ausgaben. clie dem Zweck des Vereins fremd sind. oder durch

unverhältnismäßig hohe Verglitungen begünstigt werden.

Z(l\.'/endl|ngen an clen Verein aus zweckgebundenen Mitteln des Landessportbundes. des
Behinderten Spottverbandes Niedersachsen e. V. oder anderer Einrichtungen oder Behörden dürfen
nur für die vorgeschriebenen Zwecke Verwendung finden.

§ 4 Mitglieder

Dei' Verein unterscheidet folgencle Arten von Mitgliedern:

a) ausübende (aktive) = orclentliche Mitglieder: b) unterstützende ( passive) = förderncle Mitglieder:
C) jugendliche Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr.










